
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mehrere, mindestens aber zwei Flächen im 

Stadtgebiet für die Durchführung von Open-Air-Kulturveranstaltungen ohne vorherige 

Anmeldung zur Verfügung zu stellen und ein angemessenes Regelwerk dafür zu erarbeiten. 
 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, diese Möglichkeit mittels geeigneter 

Kommunikationskanäle öffentlichkeitswirksam zu bewerben.  


